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Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung (d.h. elektroni-
sche Zuschaltung) und die Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimm-

rechts, Umschreibestopp 

 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft ein-
getragen sind und sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmel-
dung muss der Gesellschaft spätestens am 26. April 2024 bis 24.00 Uhr MESZ auf elektroni-
schem Weg über das zugangsgeschützte Aktionärsportal der Gesellschaft unter der Internet-
adresse  
 
www.aareal-bank.com/investorenportal/aktieninvestoren/hauptversammlung-2024/  
 
oder in Textform unter folgender Adresse zugehen: 
 

Aareal Bank AG  
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de  
 

Für die Anmeldung in Textform kann das zusammen mit dem Einladungsschreiben übersandte 
Anmeldeformular verwendet werden. 
 
 
Aktionärsrechte kann im Verhältnis zur Gesellschaft nach § 67 Absatz 2 Satz 1 AktG nur ausü-
ben, wer als Aktionär im Aktienregister eingetragen ist. Maßgeblich für die einem ordnungsge-
mäß angemeldeten Aktionär in der Hauptversammlung zustehenden Stimmrechte und sonsti-
gen Aktionärsrechte ist demgemäß der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der 
Hauptversammlung. Aus arbeitstechnischen Gründen werden allerdings im Zeitraum vom Ab-
lauf des 26. April 2024 (sogenanntes „Technical Record Date“) bis zum Schluss der Hauptver-
sammlung keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen (sogenannter „Umschreibe-
stopp“). Deshalb entspricht der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptver-
sammlung dem Stand nach der letzten Umschreibung am 26. April 2024. Der Umschreibestopp 
bedeutet keine Sperre für die Verfügung über die Aktien. Erwerber von Aktien, deren Umschrei-
bungsanträge nach dem 26. April 2024 bei der Gesellschaft eingehen, können allerdings Stimm-
rechte und sonstige Aktionärsrechte aus diesen Aktien nicht ausüben, es sei denn, sie lassen 
sich insoweit bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. In solchen Fällen bleiben 
Stimmrechte und sonstige Aktionärsrechte bis zur Umschreibung noch bei dem im Aktienregis-
ter eingetragenen Aktionär. Sämtliche Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im 
Aktienregister eingetragen sind, werden daher gebeten, Umschreibungsanträge rechtzeitig zu 
stellen. 
 
Intermediäre im Sinne des § 67a Abs. 4 AktG sowie diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichge-
stellte Vereinigungen oder Personen dürfen das Stimmrecht für Namensaktien, die ihnen nicht 
gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, nur aufgrund einer Er-
mächtigung ausüben. Einzelheiten zu dieser Ermächtigung finden sich in § 135 AktG. 
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